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B- Plan 9

2. Änderung

Bebauungsplan Nr. 9

     - 2. Änderung -

der Stadt Nordenham

(Gebiet im Ortsteil Abbehausen, östl. Infelder Weg)

Bebauungsplan Nr. 9, 2. Änderung

der Stadt Nordenham

(Gebiet im Ortsteil Abbehausen, östlich Infelder Weg)

Übersichtsplan                                      M 1:5000

M 1: 1000

Planzeichenerklärung

Festsetzungen gem. Planzeichenverordnung von 1990

(Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der zur Zeit geltenden Fassung)

Art der baulichen Nutzung          (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

reines Wohngebiet                                

Maß der baulichen Nutzung           (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

    GRZ 0,4            zulässige Grundflächenzahl                     

   GFZ  0,8           zulässige Geschossflächenzahl

      II              

Zahl der Vollgeschosse  als

                               Mindest - und Höchstmaß          

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen   (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, 

    o                     offene Bauweise                     

                             Baugrenze                               

       (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

                             Straßenbegrenzungslinie

                             Verkehrsflächen besonderer

                             Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

                              des Bebauungsplanes                            

WR

   §22 und 23 BauNVO)

Präambel und Ausfertigung

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 40 der Niedersächsischen

Gemeindeordnung   hat   der   Rat  der  Stadt  Nordenham  diesen  Bebauungsplan Nr. 9, 2.Änderung,

bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung

beschlossen.

Nordenham, den  22.05.2013                                   (Siegel)

          gez. Francksen

Bürgermeister 

       

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 03.05.2012 die Änderung des Bebauungsplanes Nr.9 beschlossen.

Der Änderungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am04.06.2012 ortsüblich bekannt gemacht.

Nordenham, den  22.05.2013 

        (Siegel)

        gez. Francksen

Bürgermeister 

     

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

                                 Maßstab: 1:1000

                                 "Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

                                 Vermessungs- und Katasterverwaltung,

2011 LGLN

Herausgeber:         Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Regionaldirektion Oldenburg

Katasteramt Brake

Schrabberdeich 43

26919 Brake

Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Niedersächsische Gesetz

über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschützt.

Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von Angaben

des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis der zuständigen

Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. Keiner Erlaubnis bedarf

1. die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen

   für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises durch kommunale Körperschaften,

2. die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standard-

   präsentationen durch kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung

   eigene Informationen für Dritte bereitstellen.

   (Auszug aus §5 Absatz 3 NVermG)

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 21.03.2013).

Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN), den  08.05.2013

     

Regionaldirektion Oldenburg  (Siegel)

Katasteramt Brake     gez. Schlösser

Unterschrift          

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom Amt für Stadtentwicklung der Stadt Nordenham.

Nordenham, den  22.05.2013       i.A. gez. Kania

Planverfasser         

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 03.05.2012 dem Entwurf der Bebauungsplanänderung Nr. 9 und

der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 04.06.2012 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung und der Begründung haben

vom 13.06.2012 bis 13.07.2012 gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen.

Nordenham, den 22.05.2013

(Siegel)

         gez. Francksen

Bürgermeister         

Erneute öffentliche Auslegung

Der Rat / Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am ................... dem geänderten Entwurf des

Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung mit Einschränkung

gemäß §  4a Abs. 3  i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ..................... ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom .................. bis .................... gemäß § 3

Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Nordenham, den ....................

(Siegel)

........................................

Bürgermeister         

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2

BauGB in seiner Sitzung am 14.03.2013 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung

beschlossen.

Nordenham, den 22.05.3013

(Siegel)

      gez. Francksen

Bürgermeister         

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 31.05.2013 im Amtsblatt für

den Landkreis Wesermarsch bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Nordenham, den 04.06.2013

                                                                               (Siegel)

      gez. Francksen

                   Bürgermeister 

        

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplan sind Verletzungen von Verfahrens- und

Formvorschriften gemäß § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und Mängel der Abwägung gemäß § 214 (3)

BauGB beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Nordenham, den ....................

(Siegel)

                             ........................................

                   Bürgermeister        

Verkehrsflächen

                             Baugrenze für Garagen u. Nebengebäude                              

Fläche des Geltungsbereiches: 5047 m²
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Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-

schutz und die Regelung des Wasserabflusses       (§ 5 Abs.2 Nr.7 u.Abs.4 BauGB)

                             Graben


